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Betreff: 
 
Stellenbesetzung in der Stadtverwaltung 
- Anfrage der UWG-Fraktion 

 
Vorbemerkung: 
 
Die Anfrage lässt sich kaum beantworten, da sie Unterstellungen und Begrifflichkeiten ent-
hält, die nicht zutreffen.  
 
Insofern muss bereits zu den Vorbemerkungen Stellung genommen werden. Dies erfolgt – 
wo erforderlich - Satz für Satz: 
 
"Zahlreiche Abteilungen quer über die Geschäftsbereiche verteilt sind derzeit bekanntlich unbesetzt 
oder in naher Zukunft nicht mehr besetzt." 

Dies ist nichtzutreffend. Es gibt keine Abteilung, die unbesetzt ist oder unbesetzt sein wird.  
 
"Zu nennen ist hier exemplarisch das Rechnungsprüfungsamt." 

Dies ist nichtzutreffend. Zahlreiche Stellen im Rechnungsprüfungsamt sind besetzt. Die Ab-
teilung ist somit nicht unbesetzt.  
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Wir möchten mit dieser Anfrage wissen, ob die Verwaltung in ihrer derzeitigen Situation in 
der Lage ist, verantwortungsvoll und fristgerecht ihren Verwaltungsaufgaben nachzukom-
men.  
 

Antwort: Ja. 
 
Nun zur Beantwortung der eigentlichen Anfrage: 
 
1. Wie lange laufen die Arbeitsverträge mit den Dezernatsleitern und ist angestrebt, diese zeitnah 

zu verlängern? 

 Es gibt mit keinem der fünf Dezernatsleiter einen Zeitvertrag. Vier der fünf Dezernen-
ten sind kommunale Wahlbeamte, darunter ein Bürgermeister. Deren Amtszeit richtet 
sich nach der Gemeindeordnung NRW bzw. dem Willen des Rates und der Bürgerinnen 
und Bürger. Einer der Dezernenten ist vergleichbar mit einem kommunalen Laufbahn-
beamten. Dieser ist unbefristet bei der Stadt Siegen beschäftigt.  

 
2. Wie viele Abteilungen der Stadtverwaltung verfügen derzeit über keinen Abteilungsleiter? 

 Von 29 Stellen auf der ersten Hierarchieebene sind derzeit drei unbesetzt. Dies ent-
spricht einer Quote von 10,34 % und ist völlig normal, da eine gewisse Fluktuation zum 
Arbeitsleben dazugehört. 

 
 Wie viele Abteilungen der Stadtverwaltung verfügen derzeit über keinen stellvertretenden Ab-

teilungsleiter? 

 In der Regel haben die Abteilungsleitungen lediglich Abwesenheitsvertretungen.  
 
3. Wie hoch ist die Stellenbesetzungsquote der Stadt Siegen … 
 
Auch hier bedarf es einer Vorbemerkung, da diese Frage Interpretationsspielraum zulässt. 
Bei der Beantwortung wird unterstellt, dass die Frage 3 etwas Anderes meint, als das tat-
sächlich Gefragte. Denn seit 2016 gibt es die Bezeichnungen einfacher, mittlerer, gehobener 
sowie höherer Dienst nicht mehr, sondern es erfolgt die Unterteilung in zwei Laufbahngrup-
pen mit verschiedenen Einstiegsämtern. Weiterhin umfasst die Frage streng genommen nur 
die Beamtinnen und Beamten, da es bei den tariflich Beschäftigten diese Unterteilung nicht 
gibt und auch nie gegeben hat. Bei der Beantwortung wird jedoch davon ausgegangen, dass 
die fragestellende Fraktion nicht nur eine Auswertung der Beamtenstellen, die nicht einmal 
20 % der Stellen ausmachen, interessiert, sondern von allen Stellen der Stadt Siegen. Unter 
dieser Prämisse wird die Frage wie folgt beantwortet: 
 
 a)  im höheren Dienst? 

 Laufbahngruppe 2.2. (ehemals höherer Dienst); EG 13-15; B-Besoldung 
 Stellen gesamt: 64 
 Stellen besetzt: 60 
 Quote: 93,75 %  
 
 b)  im gehobenen Dienst? 

 Laufbahngruppe 2.1. (ehemals gehobener Dienst); EG 9b-12; S11b - S17 
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 Stellen gesamt: 550 
 Stellen besetzt: 528 
 Quote: 96,00 % 
 
 c)  im mittleren Dienst? 

 Laufbahngruppe 1.2. (ehem. mittlerer Dienst); EG 5-9a; S04-S09 
 Stellen gesamt: 724 
 Stellen besetzt: 697 
 Quote: 96,27 % 
 
4. Wie viele Stellen sind insgesamt bei der Stadt Siegen zurzeit unbesetzt? 

 Zum Zeitpunkt 8. April waren dies 55 Stellen. Die Anlage der NN-Stellen zur Stellen-
planvorlage, die auf einen anderen Stichtag Bezug nimmt, kann zur Beantwortung die-
ser Frage ebenfalls herangezogen werden. 

 

Wenn die Anfrage darauf abzielte, zu klären, ob es schwieriger geworden ist, freigewordene  

Stellen wiederzubesetzen, lautet die Antwort „ja“.  

 

Gez. 

Steffen Mues   




